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schwierig. Den Maßregelvollzug,
dies wird immer wieder deutlich,
gibt es in Deutschland nicht. Mit
diesem Problem versuchen die
VerfasserInnen – durchaus erfolg-
reich – fertig zu werden. So ist den
Kommentierungen in einem
Kasten eine Übersicht derjenigen
(Landes-)Vorschriften vorange-
stellt, auf die im folgenden Text
eingegangen wird. Auf diese Weise
können die NutzerInnen gleich
feststellen, ob es in ihrem Bundes-
land eine entsprechende gesetzli-
che Regelung gibt. In diesem Fall
findet sich diese auch in den nach-
folgenden Erörterungen wieder.

Neben Regelungen, die in allen
Landesgesetzen zu finden sind,
werden jedoch auch Besonderhei-
ten vorgestellt, die es nur in weni-
gen Bundesländern gibt (z.B. die
nur in Bremen bekannte Regelung
der »Tagesklinik«; Pollähne, Rz. F
53; oder die sogenannten »Patien-
tenfürsprecher«, geregelt nur in den
Gesetzen von Brandenburg, Berlin,
Schleswig-Holstein und Thüringen;
Lesting Rz. G 72 ff.). Dies ermög-
licht einen direkten Vergleich und
»Blick über den Tellerrand« in an-
dere Maßregelvollzugsgesetze. Es
mag auch als Anregung an den Ge-
setzgeber verstanden werden, posi-

tive Regelungen aus anderen Län-
dern zu übernehmen.

Als Fazit bleibt festzuhalten:
»Der Kammeier« ist auch in der
zweiten Auflage ein Buch, das für
die tägliche Arbeit all jener unent-
behrlich ist, die im Maßregelvoll-
zug tätig sind oder damit in
Berührung kommen. Neben den
mit dem Kommentar leicht zu-
gänglichen Gesetzestexten bietet
das Buch eine kompetente Kom-
mentierung der relevanten Vor-
schriften. Über umfangreiche Lite-
raturhinweise lässt sich auch pro-
blemlos weiterführende Literatur
finden.

So bleibt – insbesondere aus
Gründen der dringend erforderli-
chen Aktualität der Gesetzestexte –
zu wünschen, dass die nächste
Auflage nicht wieder fast sieben
Jahre auf sich warten lässt.

Kai Bammann
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Maßregelvollzugsrecht.
Kommentar. 2. neubearbeitete
Auflage
Berlin und New York 2002
deGruyter

98,– €

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2002-3-120 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 12:49:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2002-3-120

